
Senatsverwaltung für Bildung,  Berlin, den 20.08.2018 
Jugend und Familie Tel.: 90227 (9227) - 6876 
- III D 16 - E-Mail: mike.feldt@senbjf.berlin.de 
 
 
 
An den  

Vorsitzenden des Hauptausschusses 

sowie an die 

Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei – G Sen –  

 
 
 
Jährlicher Bericht über den Stand der Umsetzung der Zielvereinbarung über das 
Fachcontrolling bei Hilfen zur Erziehung  
 
- Schlussbericht - 
 
Rote Nr. 1190 E 
 
19. Sitzung des Hauptausschusses vom 14.12.2017 
- Drucksache Nr. 18/0700 (II.A. 19 a) - 
 
Kapitel 4042  
 
Ansatz 2017 (Zuweisung): 
Ansatz 2018 (Plafond T-Teil 1. Fortschreibung 2018): 
Ansatz 2019  (Plafond T-Teil 1. Fortschreibung 2018): 
Ist 2017: 
Verfügungsbeschränkungen 2018: 
Aktuelles Ist (Stand 04/2018): 

497,4 Mio. € 
533,0 Mio. € 
533,0 Mio. € 
573,0 Mio. € 

keine 
195,2 Mio. € 

 
Gesamtkosten: -  

 

  
  
Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: 
 
„Der Senat und die Bezirke werden aufgefordert, dem Hauptausschuss und dem zuständi-
gen Fachausschuss des Abgeordnetenhauses einmal jährlich zum 30. Juni, beginnend mit 
dem Jahr 2018, über den Stand des gesamtstädtischen Fach- und Finanzcontrollings und 
der Fortschreibung der Zielvereinbarung für 2017 - 2019 zum SGB VIII zu berichten.“ 
 
Es wird gebeten, mit nachfolgendem Bericht den Beschluss als erledigt anzusehen. 
 
 
Der aktuelle Bericht nimmt Bezug auf den Bericht RN 0025L vom 29.07.2016, in dem die 
Schwerpunkte der zwischen der für Jugend und Familie zuständigen Senatsverwaltung 
und den Bezirken geschlossenen Zielvereinbarung zum gesamtstädtischen Fach- und Fi-
nanzcontrolling Hilfe zur Erziehung (FFC HzE) für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 auf-
geführt sind.  
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Die Gliederung setzt auf den weiterhin gültigen Zielen, Schwerpunkten und Maßnahmen 
des mit den Bezirken vereinbarten gesamtstädtischen Fach- und Finanzcontrolling Hilfen 
zur Erziehung (FFC HzE) für die Jahre 2016 und 2017 auf: 

• Aufbau eines gesamtstädtischen Fach- und Finanzcontrollingverfahrens, 
• Generierung von HzE-steuerungsrelevanten Rahmendaten, 
• Qualifizierung der Entscheidungsprozesse im Jugendamt, 
• Stärkung der Ressourcen im Sozialraum 

 
 
Im Einzelnen wird berichtet: 
 
Gesamtstädtisches Fach- und Finanzcontrolling:  
 
Das in 2009 implementierte FFC HzE erfolgt weiterhin auf der im Beschluss Nr. 1/2009 der 
Lenkungsgruppe FFC HzE (LG FFC HzE) geregelten zweistufigen Projektstruktur: 
 
- Auf  der strategischen Ebene tagt die LG FFC HzE in Besetzung von vier Bezirksstadt-

rätinnen und Bezirksstadträten unter Leitung der für Jugend zuständigen Staatssekretä-
rin in der Regel vierteljährlich.  
 

- Auf der operativen Ebene arbeitet die Projektgruppe FFC HzE (PG FFC HzE), beste-
hend aus den Jugendamtsleitungen der 12 Bezirke und der in für Jugend zuständigen 
Senatsverwaltung angesiedelten Projektleitung III D, in einem zweimonatigen Sitzungs-
turnus.  

Zwischen den o.g. Gremien erfolgt eine enge Abstimmung zum Berichtskreislauf und 
steuerungsrelevanten Aspekten und Vorhaben.  

 
Fortschreibung der Berlineinheitlichen Datengrundlagen für das FFC HzE (Nr. 3.1 der Ziel-
vereinbarung 2016/2017) 
 
Zur Entwicklung der Fallzahlen- und Ausgabenentwicklung 2017 im Abgleich mit den Ent-
wicklungen der Vorjahre wird auf die differenzierten Auswertungen in dem ergänzenden 
Bericht an den Hauptausschuss zur Drucksache Nr. 17/2600 (II.A. 25b) verwiesen. Die 
Bezirke erhalten durch die für Jugend und Familie zuständige Senatsverwaltung folgende 
einheitlichen Datengrundlagen zu 

• Entwicklung der Jugendeinwohnerzahlen 
• Entwicklung der Fallzahlen 
• Entwicklung der Ausgaben 
• Entwicklung bundesweit 

 

Fach- und Finanzcontrolling – Hilfen zur Erziehung - Fallrevision / Tiefenprüfungen der 
Bezirke (Nr. 3.2 und 3.3 der Zielvereinbarung 2016/2017) 
 
Gemäß der Drs. 17/2600 (II.A. 25 d), Rote Nummer 0003 G, wurde der Tiefenprüfungsbe-
richt zum Thema „Evaluation des ab 2016 geltenden Zuweisungsverfahrens Hilfe zur Er-
ziehung (HzE) im Hinblick auf die Modellmenge für niederschwellige ambulante HzE mit 
direkter Inanspruchnahme (in Verbindung mit § 36a Abs. 2 SGB VIII)“ erstellt. Grundlage 
hierfür sind die Tiefenprüfungsberichte der Bezirke. Diese sind eingestellt auf der Home-
page des Fach- und Finanzcontrolling Link: 
https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/hilfe-zur-erziehung/fach-und-finanzcontrolling/. 

https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/hilfe-zur-erziehung/fach-und-finanzcontrolling/
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Die wichtigsten steuerungsrelevanten Ergebnisse sind: 
 
auf Bezirksebene 
Die niedrigschwelligen, flexiblen, ambulanten Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII können 
aus fachlicher Sicht bei frühzeitiger Umsetzung eine notwendige und sinnvolle Ergänzung 
des Leistungssystems sein. Mit ihnen können die Jugendämter zeitnah und flexibel auf 
Bedarfssituationen reagieren und so möglicherweise weiteren HzE-Bedarf zu vermeiden, 
beziehungsweise bei bestehenden Hilfen deren Umfang oder Intensität zu reduzieren. Sie 
können dazu beitragen, die Erfolge einer Hilfe zur Erziehung über deren Ende hinaus 
nachhaltig zu sichern und eine Überleitung in passende Netzwerke zu gewährleisten. Der 
Wirkungsgrad ist derzeit an Hand der vorliegenden Daten bislang nicht messbar. 
 
auf gesamtstädtischer Ebene:  
Frühzeitige und präventiv ausgerichtete sozialräumliche Angebote und Hilfen können sich, 
sowohl auf die Gestaltung der Hilfe im Einzelfall, als auch auf eine sozialräumlich orientier-
te Leistungsstruktur auswirken. Damit soll erprobt werden, ob eine dämpfende Wirkung 
auf die Entwicklung der Hilfen mit einem individuellen Rechtsanspruch nach § 27 ff SGB 
VIII im Bezirk verbunden ist. 
 
Die Tiefenprüfung 2017 hat gezeigt, dass zum Ausbau von präventiven Angeboten im So-
zialraum vor dem Leistungsbereich HzE entsprechende, ggf. zielgruppenspezifische Ko-
operationsvereinbarungen an den Schnittstellen zu anderen Leistungsbereichen und Re-
gelangeboten wie Schule und Kita zu schließen sind. Ferner kann eine aufgabenbezogene 
Personalausstattung im Jugendamt sowie eine angebotsbezogene, einzelfallübergreifende 
Finanzierung aus den HzE-Mitteln Einfluss auf die Umsetzung eines verlässlichen, nied-
rigschwelligen und direkten Zugang zu den Angeboten nehmen. Der § 36a Abs. 2 SGB 
VIII bildet hierzu die entsprechende rechtliche Grundlage für die Möglichkeit einer unmit-
telbaren Inanspruchnahme von niedrigschwelligen, ambulanten Hilfen und eines „verein-
fachten“ Hilfeplanverfahrens, sowie einer entsprechenden Angebotsplanung in Kooperati-
on mit Trägern der freien Jugendhilfe.  
 
Auf gesamtstädtischer Ebene müssen zunächst entsprechende rechtssichere und einheit-
liche Rahmenregelungen zur Ausschöpfung des Handlungs- und Steuerungsspielraums 
der HzE an den Schnittstellen von fördernden Angeboten und individuellen Hilfen entwi-
ckelt und abgestimmt werden. Diese Rahmenregelungen betreffen zukünftig die Hilfepla-
nung bei Angeboten und Hilfen mit direktem Zugang, eine Regelung zur Finanzierung und 
Abrechnung dieser Angebote, sowie zur Zahlbarmachung, Erfassung und Nachweisfüh-
rung.  
 
 
Verständigung auf Ausführungsvorschriften zum Pflegekinderdienst (AV-PKD) (Nr. 3.4 der 
Zielvereinbarung 2016/2017) 
 
Die mit den Bezirken und dem Landesjugendhilfeausschuss (LJHA) abgestimmte AV- 
PKD hat insbesondere die Vereinheitlichung der Inhalte, Verfahren und Strukturen der 
operativen Aufgaben des Pflegekinderdienstes (PKD) zum Ziel unabhängig davon, ob die-
se Aufgaben im Jugendamt, oder von einem beauftragten Träger der Jugendhilfe aufgrund 
einer vertraglichen Regelung erbracht werden. Damit werden die entsprechenden Ge-
schäftsprozesse in den 12 Jugendämtern und die Verträge mit freien Trägern in 8 Bezir-
ken einheitlich gestaltet sowie Transparenz hinsichtlich der Leistungen hergestellt. Ferner 
wurde die bedarfsentsprechende personelle Ausstattung des PKD bis 31.12.2020 auf 1:32 
(eine qualifizierte Fachkraft für 32 Pflegekinder) für die operativen Aufgaben vereinbart. 
Dieser Prozess geht mit einer Mittelverstärkung in Höhe von rund 1,4 Mio. € pro Jahr ge-
genüber dem IST von 2015 einher. Potentielle Pflegeeltern finden damit in allen Bezirken 
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die gleichen Grundlagen und Verfahren vor. Dies ist ein wesentlicher Baustein für die Si-
cherung der Strukturen im Pflegekinderbereich.  
Um sicherzustellen, dass die Vertragsumstellungen möglichst synchron erfolgen können, 
und um die Umsetzung der inhaltlichen Veränderungen bei einzelnen Modulen zu gewähr-
leisten, wird zeitgleich mit der Inkraftsetzung der AV PKD eine Begleit-AG mit den Ju-
gendämtern und den beauftragten Trägern eingesetzt. Die AV wurde zum 01.07.2018 in 
Kraft gesetzt.  
 
Standards zu Umfang und Dauer der ambulanten Sozialpädagogischen Hilfen nach  
§ 31 SGB VIII (Nr. 3.5 der Zielvereinbarung 2016/2017) 
 
Die Rahmenleistungsbeschreibungen des „Berliner Rahmenvertrags für Hilfen in Einrich-
tungen und durch Dienste der Kinder- und Jugendhilfe“ (BRV Jug) zu den ambulanten so-
zialpädagogischen Hilfen regeln u.a. die fachlichen Standards dieser Hilfeform auf der 
Grundlage des § 36 SGB VIII. Der Umfang der Hilfe wird entsprechend dem individuell 
notwendigen Hilfebedarf im Einzelfall festgelegt. Obwohl die sozialpädagogische Fachleis-
tungsstunde berlinweit durch ein einheitliches Entgelt geregelt ist, treten nach wie vor gro-
ße Spreizungen bei den Stückkosten der ambulanten sozialpädagogischen Hilfen auf. 
 
In diesen Rahmenleistungsbeschreibungen nach BRVJug wurden von 1998 bis zum 
03.02.2005 Umfang und Dauer der ambulanten Hilfe festgelegt und anschließend mit dem 
Verweis auf die individuelle Hilfeplanung nicht mehr. Im Zeitraum von 2010 bis 2014 wur-
de dann ein stetiger Rückgang bei den zuweisungsrelevanten Stückkosten für das Produkt 
festgestellt, was aufgrund des berlinweit einheitlichen Entgelts der Fachleistungsstunde 
gesamtstädtisch auf ein Absenken der refinanzierten Wochenstunden hingewiesen hat. 
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken hat die für Jugend und Familie zuständige Se-
natsverwaltung den Bezirken am 20.03.2015 empfehlend Orientierungswerte zum Regel-
umfang der SPFH übermittelt.  
 
Die nun als Schwerpunktthema in der Zielvereinbarung 2018 festgelegte Analyse und Stan-
dardsicherung der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) ist ein Teilprozess in der ak-
tuellen Tiefenprüfung der Bezirke. Die Jugendämter und die für Jugend und Familie zustän-
dige Senatsverwaltung qualifizieren und quantifizieren die unter dem Produkt der sozialpä-
dagogischen Familienhilfe gebuchten Leistungen nach berlineinheitlichen Kriterien und ent-
wickeln strukturelle Lösungsvorschläge sowie eine wirkungsorientierte Standardsicherung 
der SPFH. 
 
 
Bedarfsgerechter Platzausbau HzE im Zeitraum 2016 - 2017 
 
Vom 01.01.16 bis 30.10.17 wurden mit 59 Trägern Vereinbarungen getroffen und somit 789 
neue Plätze, insbesondere für junge Menschen ab 15 Jahren, aufgebaut. 
Zur Bedarfsdeckung von Flüchtlingsfamilien und unbegleiteten minderjährige Flüchtlingen/ 
Ausländer und Ausländerinnen (Nr. 3.6 der Zielvereinbarung 2016/2017) hielten in diesem 
Zeitraum insgesamt 5 Träger im Auftrag der für Jugend zuständigen Senatsverwaltung  
123 Plätze zur Inobhutnahme für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge vor.  
Hinsichtlich der Inobhutnahme (Nr. 3.7 der Zielvereinbarung 2016/2017) wurde von 3 Trä-
gern insgesamt 36 regionale Plätze zur Inobhutnahme (in Verbindung mit § 34 SGB VIII 
Intensivangebot) aufgebaut.  
Die weitere Entwicklung im Hinblick auf die Zugangszahlen bleibt abzuwarten und ent-
sprechende Planungen sind ggf. anzupassen. Vordringlich ist derzeit der Um- bzw. Aus-
bau von Wohnen als Verselbständigungsleistung mit geringeren Betreuungsintensitäten 
nach §§ 27, 34 in Verbindung mit § 41 SGB VIII (Angebote für so genannte Care Leaver) 
und Wohnen in Verbindung mit Ausbildung nach § 13 Abs. 3 SGB VIII. 
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Ein weiteres Instrument zur Verbesserung einer bedarfsgerechten Unterbringung bzw. zur 
Verhinderung verhaltensbedingten Entlassungen ohne Anschlussperspektiven ist der Auf-
bau des Modellprojekts „Berliner Koordinierungsstelle individuelle Hilfen“. Für Kinder und 
Jugendliche mit komplexem / ressortübergreifendem Hilfebedarf hat die für Jugend und 
Familie zuständige Senatsverwaltung gemeinsam mit den bezirklichen Jugendämtern und 
21 freien Trägern sowie den Liga-Verbänden ein Konzept entwickelt, um einzelfallbezogen 
passgenaue Hilfesettings zu entwickeln und um die einzelfallübergreifenden Erkenntnisse 
aktiv bei der Weiterentwicklung der Leistungsstrukturen zu nutzen. Die Finanzierung ist bis 
31.12.2019 sichergestellt.  
 

Weitere Handlungserfordernisse 
 
Die Fortführung des gesamtstädtischen FFC HzE beinhaltet verstärkt die fachlichen Aspek-
te der Fallsteuerung und Qualitätssicherung. Die Verhandlung der zu Inhalt und Umfang der 
Leistungsangebote, sowie die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität 
sind hierfür von besonderer Wichtigkeit. Dies betrifft insbesondere auch das Vertragscon-
trolling und die Entwicklung eines Auswertungskonzepts zur Wirkungsorientierung im Be-
reich Hilfen zur Erziehung. 
Im Kontext der Unterstützungsmöglichkeiten für junge Volljährige werden auch Maßnahmen 
außerhalb von HzE im Rahmen der Jugendberufshilfe gem. § 13 Abs. 3 SGB VIII im erwei-
terten Hilfesetting mit berücksichtigt. Hier ist als entsprechendes Leistungsangebot die so-
zialpädagogisch begleitete Wohnform (Kolpinghaus), beispielhaft zu nennen. 
 
 
In Vertretung 
Sigrid Klebba 
Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie 

  





Anlage
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